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BilMoG – nach wie vor kein endgültiger Zeitplan 

  Nach wie vor stehen die Anzeichen dafür, dass das Bilanzrechtsmodernisierungs-gesetz (BilMoG) nicht – wie ursprünglich geplant – für Geschäftsjahre ab 2009 Anwendung finden wird. Der Regierungsentwurf wurde Ende September kurz im Bundestag beraten und im Anschluss daran an den Rechtsausschuss verwiesen. Dieser tagte zum BilMoG Mitte Oktober. 

 Die nächste Expertenanhörung ist für den 17.12.2008 angesetzt. Diese Entwicklung lässt eine Verabschiedung des BilMoG noch in 2008 doch als sehr unwahrscheinlich erscheinen. Denn die Beschlussempfehlung des Rechtsausschusses zum BilMoG dürfte in Anbetracht der fortgeschrittenen Zeit nicht mehr in 2008 erfolgen. Und mit der 2. und 3. Lesung im Bundestag dürfte nicht vor Februar 2009 zu rechnen sein. Somit zeichnet sich nach wie vor eine Verschiebung des BilMoG ab.

Immer noch geben zahlreiche Lobbygruppen, Verbände oder Institute ihre Statements und Verbesserungsvorschläge zum BilMoG-Entwurf ab. So wirft z.B. das Institut der Wirtschaftspürfer (IDW) in einem Schreiben an den Rechtsausschuss des Bundestags wieder den Vorschlag auf, das Passivierungswahlrecht für mittelbare Pensionsverpflichtungen in Art. 28 Abs. 1 S. 2 EGHGB durch eine Passivierungspflicht zu ersetzen, wie es im BilMoG-Referentenentwurf bereits vorgesehen war. In der vom Bundeskabinett beschlossenen Fassung war dieser Punkt aus Gründen der Rechtssicherheit wieder gestrichen worden.
